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RS OGH 1990/12/19 9ObS16/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1990

Norm

IESG §1 Abs2 Z4

Rechtssatz

Auch Kosten der Abwehr von mit gesonderter Klage geltend gemachten Schadenersatzforderungen des Arbeitgebers

gegen den Arbeitnehmer sind nicht gesichert, auch wenn der Arbeitgeber seine Forderungen compensado als

Gegenforderungen gegen die vom Arbeitnehmer eingeklagten gesicherten Ansprüche hätte einwenden können.
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